
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gewaltprävention 
Charta 
 
 
 
 
 
Gewalt kann überall auftreten, wo zwei und mehr Menschen zusammentreffen. 
Auch wir im Turnverein Rüthi sind vor Gewalt nicht geschützt, können uns a-
ber dagegen wehren. Aus diesem Grund möchten wir unseren Mitgliedern fol-
gende Punkte nahelegen: 
 

1. Die Mitglieder des Turnvereins Rüthi vermeiden grundsätzlich die 
Gewalt. Dies gilt im speziellen für körperliche-, sexuelle- oder 
verbale Gewalt und ebenso für Mobbing. 

2. Die Mitglieder des Turnvereins Rüthi bringen jede Art von Gewalt 
zur Anzeige. Sie informieren je nach Gegebenheit eine der folgen-
den Personen: Leiter, Jugichef, TK-Chef, Präsident, ein anderes 
Vorstandsmitglied oder eine entsprechende Vertrauensperson. 

3. Die Mitglieder des Turnvereins Rüthi schreiten bei Gewalt an an-
deren helfend ein und versuchen zuerst die Gewalttat zu verhin-
dern, bringen den Vorfall aber trotzdem zur Anzeige. 

4. Gewaltdelikte werden aus Opferschutzgründen stets diskret be-
handelt. 

5. Die Vorstandsmitglieder stehen dem Opfer mit Rat und Tat zur 
Seite. 

6. Die Vorstandsmitglieder informieren sich laufend über Hilfspro-
gramme und Anlaufstellen bei Gewalt. 

7. Die Mitglieder des Turnvereins Rüthi erklären sich mit dieser 
Charta einverstanden. 

8. Um die Lesbarkeit dieser Charta zu erleichtern, ist der Text in der 
männlichen Form abgefasst. Alle Ausführungen sind selbstver-
ständlich genauso auf weibliche Personen anwendbar. 

9. Nützliche Links sind auf der Homepage www.tvruethi.ch zu fin-
den. 

 
Rüthi, im Mai 2007 
 
Manuel Geisser, Büchelstrasse 38, 9464 Rüthi 
Telefon 071 766 16 92, manuel.geisser@tvruethi.ch 


